
StadtStadt
Pfullingen

natürlich  erlebenswert

Jahrgang 2024 Donnerstag, 16. Mai 2024 Nummer 20

PFULLINGER PROGRAMM

Villa Laiblin
14 – 17 Uhr geöffnet
Lesung um 14:15 Uhr

Stadtführung
13:30 Uhr - Marktbrunnen

Trachtenmuseum
14 – 17 Uhr Bewirtung
Führung um 15 Uhr

Neske-Bibliothek
Führung um 15:30 Uhr
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Notrufnummern...
Notarzt und Rettungsdienst  112
Feuerwehr 112
Polizei 110
Polizeirevier Pfullingen 9918-0
Giftnotruf 0761 19240
Klinikum am Steinenberg  200-0
Krankentransport 19222
Störung Strom und Gas (Tag und Nacht) 582 3222
Störung Wasser und Wärme (Tag und Nacht) 7030-9222

Soziale Einrichtungen
Hospizgruppe Die Brücke (Sitzwachen) 973432

Selbsthilfegruppe Lebenschance-Depression 790768

Weißer Ring Opfertelefon (Landkr. Reutlingen) 504859

Kinder- und Jugendtelefon (anonym und kostenlos) 116111

Telefonseelsorge (gebührenfrei)  0800 1110111

Bestattungsdienst Mutschler und Betz 79526

Bestattungsdienst Weible  78048

Notfalldienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Montag bis Freitag: ab 18.00 Uhr 
Telefon 116 117
Wochenende und Feiertage: 
durchgehend Telefon 116 117
Ab sofort gelten auch für die augen-, 
kinder- und HNO-ärztlichen 
Notfalldienste die bundesweite 
Rufnummer 116117  
(Anruf ist kostenlos) für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst vermittelt. 
Über diese Rufnummer werden auch die medizinisch  
notwendigen Hausbesuche koordiniert.
Adressen und Öffnungszeiten der Notfallpraxen:
beim Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen
Erwachsene Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 18.00 bis 22.00 Uhr
Sa., So., Ft., 8:00 bis 22:00 Uhr
Kinder Öffnungszeiten: Sa., So., Ft., 9:00 bis 13:00 Uhr und  
15:00 bis 19:00 Uhr

Apotheken-Notdienst jeweils von 08:30 bis 08:30

Freitag - 17.05.2024
Römerschanz-Apotheke, Gustav-Gross-Str. 2, 72760 Reutlingen
Bahnhof-Apotheke, Schönbeinstraße 20, 72555 Metzingen

Samstag - 18.05.2024
Hauff-Apotheke, Wilhelmstr. 16, 72805 Lichtenstein
Apotheke im E-Center, Emil-Adolff-Str. 21, 72760 Reutlingen

Sonntag - 19.05.2024
Apotheke in der Römerstraße, Römerstr. 145, 72793 Pfullingen
Steinach-Apotheke, Steinachstr. 23, 72770 Reutlingen

Montag - 20.05.2024
Leinsbach-Apotheke, Bahnhofstr. 19, 72800 Eningen
Roßberg-Apotheke, Hauptstr. 40, 72770 Reutlingen

Dienstag - 21.05.2024
Stadt-Apotheke; Kirchstr. 3, 72793 Pfullingen

Mittwoch - 22.05.2024
Mühlen-Apotheke; Steinachstr. 9, 72770 Reutlingen
lb-Apotheke; Lange Str. 1, 72829 Engstingen

Donnerstag - 23.05.2024
Uhland-Apotheke Pfullingen; Schulstr. 10, 72793 Pfullingen
Birken-Apotheke: Römersteinstraße 4, 72766 Reutlingen

Zahnärztlicher Notfalldienst 0761 12012000

Impressum: 
Herausgeber für den amtlichen und redaktionellen Teil (ohne Anzei-
gen) des „Amtsblatts“ ist der Bürgermeister oder sein Vertreter im Amt:  
Stadt Pfullingen,  Marktplatz 5, 72793 Pfullingen, Telefon 07121 7030-0, 
E-Mail: amtsblatt@pfullingen.de.
Herausgeber für den weiteren Inhalt ist der Verlag: Fink GmbH, Druck und 
Verlag, Sandwiesenstraße 17, 72793 Pfullingen, 
Telefon 07121 9793-0, Fax 07121 9793-993.

Pfullinger Markttage:
Dienstags: 15:00 – 18:00 Uhr

Bio-Regio-Markt auf dem Marktplatz
Freitags: 7:00 – 13:00 Uhr

Wochenmarkt auf dem Marktplatz
(Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben)

Für den Inhalt von Beilagen, die über den Fink-Verlag mit 
dem Amtsblatt verteilt werden, ist der Auftraggeber/die 
Auftraggeberin selbst verantwortlich, da diese Beilagen 
weder den amtlichen noch den redaktionellen Teil des 
Amtsblatts betreffen. 

Abfalltermine

Ia IIa Ib IIb IIIa IIIb IVa IVb

Bezirk               Gelber Sack
Ia, IIIa Dienstag, 21. Mai
Ib, IIIb Mittwoch, 22. Mai
IIa, IVa Donnerstag, 23. Mai
IIb, IVb Freitag, 24. Mai

Bezirk               Altpapier
IIIa Dienstag, 21. Mai
IIIb Mittwoch, 22. Mai
IVa Donnerstag, 23. Mai
IVb Freitag, 24. Mai

Bezirk              Biotonne

IIIa Dienstag, 21. Mai

IIIb Mittwoch, 22. Mai

IVa Donnerstag, 23. Mai

IVb Freitag, 24. Mai

Bezirk            Restmüll

IIIa Dienstag, 21. Mai

IIIb Mittwoch, 22. Mai

IVa Donnerstag, 23. Mai

IVb Freitag, 24. Mai

2-wöchent-
liche  

Leerung
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BUGA2039-Auftakt ist gemacht – Beteiligen Sie 
sich online!
Am 29. April, einem sonnigen Montag, wurde im Pfullinger Bahn-
hofsanger der Anfang einer großen Geschichte geschrieben: Im Jahr 
2039 könnte Pfullingen gemeinsam mit den anderen Echaz-Ge-
meinden Teil der Bundesgartenschau sein. Als symbolischer Start 
in die Vorbereitungen haben Schülerinnen und Schüler der Uhland-
schule im Rahmen eines festlichen Aktes einen Baum gepflanzt.

 
Fleißig beim Einpflanzen waren nicht nur die Kinder der Uhlandschu-
le, sondern auch die Erwachsenen. (Fotos: Hehn/Stadt)

STADT PFULLINGEN 

Nachruf  

Die Stadt Pfullingen trauert um Herrn 

Georg Besemer 

der am 30. April 2024 im Alter von 85 Jahren verstorben ist. 

Bis zu seinem Ausscheiden aus den Diensten der Stadt Pfullin-
gen im Jahr 1998 war Herr Besemer 25 Jahre, zuletzt als 
Wassermeister, bei den Stadtwerken Pfullingen beschäftigt. 

Durch seine fundierten Kenntnisse war er Ansprechpartner  
bei allen, seinen Bereich betreffenden Aufgaben, die er stets 
mit großem Sachverstand und technischem Können ausge-
führt hat. Während dieser Zeit war er ein hilfsbereiter, zuver-
lässiger und pflichtbewusster Mitarbeiter, der uns so auch in 
Erinnerung bleiben wird. 

Wir nehmen Abschied in aufrichtiger Trauer und werden  
dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren. Seinen 
Angehörigen gilt unsere herzliche Anteilnahme. 

Pfullingen, 10. Mai 2024 

Stefan Wörner Andrea Pfeiffer 
Bürgermeister Personalratsvorsitzende 

 
Das ganze Jahr über läuft nun die Machbarkeitsstudie, die her-
ausfinden soll, wie die Bundesgartenschau „von allen für alle“ im 
Echaztal aussehen und gelingen könnte. Die Bitte an die Pfullinge-
rinnen und Pfullinger lautet daher: Beteiligen Sie sich!

 
Bürgermeister Stefan Wörner betonte die großen Chancen, die die 
BUGA für Pfullingen bietet, und rief zur zahlreichen Beteiligung an 
der aktuellen Machbarkeitsstudie auf.
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Das Jahr 2039 mag noch weit weg erscheinen, 
aber gute Ideen, Wünsche und Anregungen können 
gar nicht früh genug in den Prozess eingebracht 
werden. Das geht dazu noch besonders einfach: 
Per Scan des QR-Codes können Bürgerinnen und 
Bürger ihre Anliegen online kundtun – oder unter folgendem Link: 
https://gdla.de/buga

 

 
 

Durchgängige Öffnungszeiten im Freibad 
dank zusätzlichem Personal – Montag ist neuer 
Schließtag
Gute Nachrichten gibt es im Pfullinger Schönbergbad – und das 
bereits vor dem Saisonstart am nächsten Samstag, 18. Mai. Das 
Bäderteam und die Stadtverwaltung haben in den vergangenen 
Tagen und Wochen alle verfügbare Energie in die Suche nach 
zusätzlichem Personal gesteckt und waren dabei nicht uner-
folgreich. Die erfreuliche Folge ist die, dass die Öffnungszeiten 
des Freibads nun doch besser ausfallen können als ursprünglich 
angekündigt: Die angedachte Mittagspause in den Schulwo-
chen entfällt, es wird also an allen Öffnungstagen durchgängig 
geöffnet sein. Neuer Schließtag ist der Montag, nicht mehr der 
Donnerstag.

Außerdem gelten nun sowohl in den Ferienwochen als auch in den 
Schulwochen dieselben einheitlichen Öffnungszeiten. Diese lau-
ten folgendermaßen:
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag & Sonntag: 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr

 
Nichtsdestotrotz bleibt die Personallage in den Pfullinger Bäder 
– wie auch im ganzen Land – eine angespannte. Das engagierte Bä-
derteam gibt alles, die Öffnungszeiten stabil anbieten zu können, 
auch dazu soll die Vereinheitlichung der Zeiten mit dem Schließtag 
Montag einen organisatorischen Beitrag leisten.
Klar ist daher auch, dass bei personellen Ausfällen zusätzliche 
Schließungen drohen, die dann kurzfristig eintreten können. In 
der vergangenen Sommersaison ist man in Pfullingen davon noch 
verschont geblieben – eine Garantie für eine ausfallfreie Freibad-
saison kann es aber nicht geben. Umso mehr betont die Stadt noch-
mals ihren Aufruf: Die Pfullinger Bäder sind offen für zusätzliches 
Personal – von der Fachkraft bis zur Aushilfe, vom Azubi bis zum 
Praktikanten. Helfenden Händen stehen Verwaltung und Bäder-
team mit offenen Armen gegenüber. Die Botschaft an alle, die sich 
ein Engagement in den Pfullinger Bäder vorstellen können, lautet: 
Melden Sie sich!

KuK überreicht Spendenscheck für Klosterkirche
20.000 Euro für die Pfullinger Klosterkirche – diese überwältigend 
gute Nachricht bekam Bürgermeister Stefan Wörner vergangene 
Woche schwarz auf hellrot in Scheckform überreicht. Die Überbrin-
ger kamen vom Förderverein Kulturhaus Klosterkirche (KuK) mit 
Margrit Vollmer-Herrmann, Krystyna Mürdter und Bettina Bam-
berg sowie mit Bernd Schwab von der Kreissparkasse. Über de-
ren WirWunder-Plattform waren die Spenden gesammelt und auf 
den glatten Betrag gerundet worden. Stefan Wörner nutzte die 
Gelegenheit, allen Beteiligten für die Gelder zu danken, die nun 
insbesondere für den Brandschutz und das Beleuchtungskonzept 
im Kulturhaus Klosterkirche eingesetzt werden sollen.

 
(Foto: Hehn/Stadt)
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Pfingstsonntag ist Museumstag - auch in 
Pfullingen
Auch in der Pfullingen wird anlässlich des Internationalen Mu-
seumstages am 19. Mai einmal mehr allerlei Besichtigungswür-
diges geboten sein: Im Württembergischen Trachtenmuseum 
wird etwa die Sonderausstellung „Unter der Haube“ gezeigt. Am 
Beispiel der großen Auswahl der Hauben und Hüte bekommt der 
Besucher die Möglichkeit, einen Blick in die Vergangenheit zu wer-
fen. Kopfbedeckungen waren nicht nur ein unverzichtbarer Teil der 
Kleidung, sondern dienten vor allem als Symbol des sozialen Status, 
religiöser Zugehörigkeit und kultureller Identität. Die Ausstellung 
zeigt eine große Vielfalt an Kopfbedeckungen und bietet einen 
Einblick auf Hauben und Hüte, die früher zur Tracht getragen wur-
den. Die Führung mit Anke Niklas beginnt um 15:00 Uhr. Das Team 
des Schwäbischen Albvereins wird von 14:00 bis 17.00 Uhr in der 
Mühlenstube bewirten, die Gäste dürfen sich gerne mit Kaffee und 
Kuchen verwöhnen lassen.
Die Villa Louis Laiblin öffnet ihre Pforten zur Dokumentations-
stätte von 14:00 bis 17:00 Uhr. Florian Lang und Reinhold Adler 
führen durch die Räumlichkeiten. Der diesjährige Schwerpunkt „Der 
Pavillon im Laiblinspark“ rückt in den Mittelpunkt und Preisträge-
rinnen präsentieren ihre Geschichten aus dem jüngst prämierten 
Schreibwettbewerb. Um 14:15 Uhr lesen Ilse Petrin aus „Odysse 
im Pavillon“ und Susanne Blackmann aus „Der erste Kuss“. Die Mo-
deration übernimmt Frau Prof. Waltraud Pustal.
Die Stadtführung mit Stadtarchivar Stefan Spiller im Rahmen der 
„Pfullinger Sonntagstouren“ bietet einen bequemen Spaziergang 
für alle Generationen durch die Innenstadt mit Geschichte(n) aus 
alter und neuer Zeit. Treffpunkt ist um 13:30 Uhr am Marktbrunnen.
In der Neske-Bibliothek wird Frau Felicitas Vogel um 15:30 Uhr 
eine Führung anbieten und dabei an die Freunde der Familien 
Gayler und Neske erinnern: HAP Grieshaber, Otto Baum, Ernst und 
Gretha Jünger und viele andere.
Das Klosterareal mit Klosterkirche und Waschhaus kann leider 
aktuell aufgrund der Umbau- bzw. Neubaumaßnahmen noch nicht 
im Rahmen des Internationalen Museumstags begangen werden. 
Die Öffentlichkeit wird am Wochenende des 29. und 30. Juni 2024 
zum offiziellen Eröffnungstermin die Gelegenheit erhalten, alle 
Räumlichkeiten zu besichtigen.

Pfingstmontag: Deutscher Mühlentag - auch 
die Pfullinger Mühlen haben geöffnet
Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Pfullinger Museen am 
Aktionstag Deutscher Mühlentag, bestehend aus dem Mühlen- 
und Württembergischem Trachtenmuseum in der ehemaligen 
Baumann‘schen Mühle. Die Flad‘sche Sägemühle in der Hohe Stra-
ße 10 kann in diesem Jahr leider nicht mit von der Partie sein.
Bereits im 13. Jahrhundert existierten in Pfullingen verschiedene 
Mühlen, unter anderem die Baumann‘sche Mühle, die Schlossmühle 
beim Rempenschloss, die Volk‘sche Mühle (Kraußstraße 6/1) und 
die Rehm‘sche Mühle (Leonhardstraße 19). Im Laufe der Jahrhun-
derte wurden Mühlen zum Zerkleinern und zum Bearbeiten von 
allerhand Materialien gebaut und konstruiert. Es gab Säg-, Walk-, 
Papier-, Hanf-, Flachs-, Öl-, Gips-, Pulver- und Schleifmühlen.
Passend dazu wird Professorin Waltraud Pustal Interessierte auf 
dem WasserErlebnisPfad durch die Mühlen- und Industriegeschich-
te Pfullingens führen. Die anderthalbstündige Führung entlang der 
Wasserwege steht unter dem Motto: „Geheimnisse lüften – was uns 
die einstigen Mühlenstandorte verraten“. Treffpunkt ist das Müh-
lenmuseum, Baumannsche Mühle, Josefstr. 5/2 um 10:30 Uhr. Et-
liche ehemalige Mühlenstandorte sind in Pfullingen dokumentiert. 
Über die Jahrhunderte wechselten die Besitzer und die Produkti-
onszweige. Pfullingen war lange Zeit ein armes Landstädtchen mit 

knapp 3.500 Bewohnern, das in seiner wirtschaftlichen Entwick-
lung sehr unter der Nähe zum starken Reutlingen litt. Die Wasser-
kraft der Echaz mit ihrem verzweigten Netz und einer Vielzahl von 
Mühlenstandorten bildete ein festes Rückgrat für die Entwicklung 
und den Wohlstand der Stadt. Mit dem Einsetzen der Industrialisie-
rung und dem Aufbau des öffentlichen Stromnetzes verloren die 
Mühlen wiederum an Bedeutung. Nach und nach verschwanden 
viele von ihnen aus dem Pfullinger Stadtbild.
Die Baumannsche Mühle – heute ein Kulturdenkmal – ist nach ihrer 
Renovierung die letzte noch funktionsfähige Mühle. In ihr ist heute 
das Mühlen- und das Württembergische Trachtenmuseum unter-
gebracht. Geöffnet ist die Baumannsche Mühle am Mühlentag von 
10:00 bis 17:00 Uhr. Martin Fink führt an diesem Tag um 10 Uhr 
durch das Mühlenmuseum. Um 14:30 Uhr begleitet Anke Niklas 
Interessierte durch das Trachtenmuseum. Dort ist bereits ab 10:00 
Uhr die Sonderausstellung des Schwäbischen Albvereins »Unter 
der Haube“ zu besichtigen. Die Ausstellung zeigt eine große Aus-
wahl an Kopfbedeckungen und bietet einen Einblick in die Vielfalt 
von Hauben und Hüten, die früher zur Tracht getragen wurden. Der 
Schwäbische Albverein bewirtet in der Mühlenstube die Gäste mit 
Kaffee und Kuchen.

Neue Ampelanlage für die Kreuzung Markt-/
Daimlerstraße
Die Pfullinger Ampelanlage K250 – das meint die Verkehrskreuzung 
von Markt-, Daimler-, Arbachstraße – gehört nicht zu den smartes-
ten ihrer Art. Fußgänger müssen häufig lange warten, bis sie die 
breite Marktstraße sicher überqueren können; aus der Daimlerstra-
ße kommende Fahrzeuge verstopfen immer wieder die Kreuzung, 
so dass es zu gefährlichen Situationen kommen kann.
Die Stadt hat sich daher auf die Suche nach einer umfassenden 
Lösung begeben. Da sich das fast 30 Jahre alte Steuergerät bezie-
hungsweise dessen eingestellte Schaltphasen kaum entzerren las-
sen, soll nun ein moderneres her. Das neue Steuergerät kostet rund 
5.000 Euro und wird schon bald für spürbare Entspannung sorgen.
Für die Umrüstung muss die Ampelanlage als Ganzes allerdings 
für einige Tage außer Betrieb genommen werden. Als Zeitraum 
für die Arbeiten ist die Woche vom 20. bis 24. Mai vorgesehen. 
Während dieser Tage regeln die Verkehrsschilder bzw. die Rechts-
vor-links-Regel den Verkehr. Außerdem sollen Teilsperrungen das 
Verkehrsaufkommen auf der Kreuzung kanalisieren: Die Ausfahrt 
aus der Daimlerstraße wie auch die Ausfahrt aus der Arbachstraße 
werden zur Zeit der Umrüstungsarbeiten daher gesperrt sein.
Die sogenannte „ACTROS.alpha“ ist die neue Steuergerätevarian-
te, die speziell für den Einsatz an solchen Verkehrsknotenpunkten 
konzipiert wurde. Der entscheidende Vorteil: Die moderne Steue-
rung behält den tatsächlichen Verkehr auf den einzelnen Spuren 
im Auge und passt die Schaltung individuell an. Das bisherige Gerät 
konnte das nicht bieten.

Jetzt schnell anmelden für das Pfullinger 
Pfingstferienprogramm – es sind noch Rest-
plätze verfügbar
Die Stadt Pfullingen bietet Kindern im Alter von 4 bis 18 Jahren 
auch dieses Jahr wieder ein Pfingstferienprogramm mit 26 Veran-
staltungen an – quer durch alle Themenbereiche von Tierischem, 
über den Sport bis hin zu Kreativem. Auch mehrtägige Angebote 
sind in den Ferien wieder mit im Programm. Die Restplatzanmel-
dung läuft seit dem 8. Mai – es sind noch einige Plätze verfügbar:
www.pfullingen.ferienprogramm-online.de
Der VfL Pfullingen bietet etwa ein Leichtathletik-Camp für die 
ganze Woche für Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren an. Tierisch 
wird’s wieder mit den Ponys auf dem Tannenhof und während 
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der Bauernhofwoche der ArcheSchäferei. Geschicklichkeit und 
Spaß braucht die Kinder, um an einem Nachmittag den Parcours 
mit dem Segway zu meistern. Ebenfalls wieder zu den Highlights 
gehören der Kinder-Nähkurs, Schnuppertrainings 
der Kampfsportarten Judo und Jiu-Jitsu und die 
Angebote der vhs Pfullingen. Außerdem wird die 
Stadt Pfullingen wieder einen Geschwisterrabatt 
gewähren, sofern das zweite Kind ebenfalls beim 
Ferienprogramm teilnimmt.

Aktuelle Fundsachen
Beim Fundamt der Stadt Pfullingen wurden jüngst folgende Fund-
sachen abgegeben:
- Ring
- T-Shirt
- E-Bike
- Kinderfahrrad
Das Team des BÜRGERSERVICE hilft Ihnen zu den üblichen Öff-
nungszeiten gerne telefonisch (07121 7030-3300) oder auch 
persönlich (im DEZ, Kirchstraße 17) weiter.

 
Warum ist es wichtig, Zählerstände abzulesen?
Zählerstände sollten einmal pro Monat abgelesen werden. Den bes-
ten Überblick erhält man, wenn man sich diesen aufschreibt oder 
ein Foto macht und das Datum notiert. So können Fehler verringert 
werden und man erhält eine Rechnung über den tatsächlichen Ver-
brauch. So wird nur der Strom bezahlt, der auch wirklich verbraucht 
wird. Wenn zwei Zählerstände vorliegen, weil es Tag- und Nacht-
strom gibt, sollten beide Zählerstände abgelesen werden. Ob es 
sich um einen Stromzähler oder einen Gaszähler handelt, erkennt 
man an der Maßeinheiten. Strom wird in Kilowattstunden (kWh) 
gemessen und Gas in Kubikmetern (m³).
Im Rahmen des Klimaschutzmanagements der Stadt Pfullingen bie-
tet die KlimaschutzAgentur kostenlose Energieberatungsgesprä-
che an. Alle Infos dazu gibt es unter www.klimaschutz-pfullingen.
de oder telefonisch 07121 14 32 571.
Veranstaltungstipp: Am 21. Mai findet von 18 bis 19 Uhr ein On-
line-Vortrag „Photovoltaik in Kombination mit Wärmepumpe statt“. 
Die Veranstaltung findet über Zoom statt. Anmeldung unter www.
klimaschutz-pfullingen.de/veranstaltungen

 
Stadt Pfullingen
Landkreis Reutlingen

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht 
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für die 
Wahl zum Europäischen Parlament – Europa-
wahl – und für die Wahl des Gemeinderats und 
des Kreistags sowie über die Erteilung von 
Wahlscheinen für diese Wahlen am 9. Juni 
2024
Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl 
zum Europäischen Parlament – Europawahl – und gleichzeitig finden 
in der Stadt Pfullingen die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinde-
rats und Wahl des Kreistags – statt.
1.  Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommu-

nalwahlen – für den Wahlbezirk der Stadt Pfullingen werden 
in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 werktags 

während der allgemeinen Öffnungszeiten beim Bürgerser-
vice, Kirchstr. 17, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten.

  Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die 
im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Das Wählerverzeich-
nis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

  Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die 
Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen 
Wahlschein für diese Wahlen hat.

2.  Für die Kommunalwahlen gilt außerdem

2.1  Wahl des Gemeinderats
  Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Weg-

zug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser 
Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag 
noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen.

2.2  Wahl des Kreistags
 für die Wahl des Kreistags –
  durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 

Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit 
dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am 
Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die 
Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wähler-
ver-zeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, 
von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis 
verlas-sen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann 
ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des 
Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt 
beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemein-
de, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist 
oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat.

2.3   Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepu-
blik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis 
– gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der 
Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei 
keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantra-
gen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum 
Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Gemeinde – im Landkreis – haben wird.

2.4   Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmel-
degesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in 
das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur 
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auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit 
den Erklärungen nach § 3 Absatz 3 und 4 Kommunalwahl-
ordnung anzuschließen.

2.5   Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt 
der genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versiche-
rung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag,  
19. Mai 2024 (keine Verlängerung möglich) bei der 
Stadt Pfullingen, Marktplatz 5, 72793 Pfullingen, ein-
gehen.

  Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Er-
klärungen hält der Bürgerservice, Kirchstr. 17, bereit.

  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

  Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat.

3.   Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann in der Zeit vom 20. Mai bis zum 24. Mai 2024 
(vgl. Nr. 1), spätestens am Freitag, 24. Mai 2024, bis 12:00 
Uhr, beim Bürgerservice der Stadt Pfullingen, Kirchstr. 17, 
Pfullingen, Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. ei-
nen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) 
des / der Wählerverzeichnisse(s) stellen.

  Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt/gestellt werden.

4.   Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine 
Wahlbenachrichtigung.

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann.

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

  Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrich-
tigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder 
durch Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahl-
schein (siehe Nr. 5).

5.  Wahlschein

5.1   Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an 
der Wahl im Landkreis Reutlingen durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen.

5.2   Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann 
entweder durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder durch 
Briefwahl teilnehmen.

6.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag

6.1   ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter,

6.2   ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

6.2.1   wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nach-
stehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis

 für die Europawahl
  bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung 

(EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO bis 
zum 19. Mai 2024 versäumt hat;

 für die Kommunalwahlen
  bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Ab-

satz 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4) bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn 
ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschul-
den versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines 
Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 und 4 
KomWO vorzulegen,

6.2.2  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden

 bei der Europawahl
  die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 

Absatz 1 EuWO bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat;

 bei den Kommunalwahlen
  die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerver-

zeichnisses nach § 6 Absatz 2 des Kommunalwahlgeset-
zes (KomWG) bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt 
auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung 
seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 
3 und 4 KomWO vorzulegen.

6.2.3  wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n

 Europawahl
  erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 

Absatz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 
EuWO,

  oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 
1 EuWO entstanden ist;

 Kommunalwahlen
  erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 und 4 

und § 3b Absatz 1 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 
Absatz 2 KomWG entstanden ist.

6.2.4   wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl) 
/ Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde bzw. 
des Bürgermeisteramtes gelangt ist.

zu 6.1  Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 7. Juni 2024, 
18:00 Uhr, beim Bürgerservice, Kirchstr. 17, mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden.

  Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl (8. Juni 2024), 12:00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

zu 6.2  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter Nr. 6.2.1 – 6.2.4 angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch 
bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
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berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

7.   Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, er-
hält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen 
roten Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen 
für die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefum-
schlag.

  Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, 
sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merk-
blatt für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für 
die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite 
des Wahl-scheins enthalten die für den Wähler notwendigen 
Informationen.

7.1  Europawahl
 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
 - einen amtlichen Stimmzettel,
 -  einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Brief-

wahl,
 -  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu-

rückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und

 - ein Merkblatt für die Briefwahl.

7.2  Kommunalwahlen
 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
 -  die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlbe-

rechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern,
 -  die/den dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschlag/

Stimmzettelumschläge für die Briefwahl,
 -  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-
schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die kommunale 
Wahl“.

  Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist

  im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtig-
te vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde/dem Bürger-
meisteramt vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen;

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig,
  wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird.

  Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen bei 
der Gemeindebehörde bzw. beim Bürgermeisteramt selbst 
in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl aus-
üben.

  Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die Wahl-
briefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und dem/n 
Wahl-schein/en so rechtzeitig an die angegebene Stelle ab-
senden, dass der Wahlbrief/die Wahlbriefe dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht/en.

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwahlen: 
oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu-

ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflich-
tet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.

  Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunal-
wahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe 
absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = 
für die kommunale Wahl).

  Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post unentgeltlich befördert.

  Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post unent-
geltlich befördert.

  Der/Die Wahlbrief/e können auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Pfullingen, den 13.05.2024

Bürgermeisteramt

gez. Barbara Grulke
Vorsitzende Gemeindewahlausschuss

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken sich 
die Personenbezeichnungen auf die männliche Form.

– Ende des amtlichen Teiles –

 
Neske-Bibliothek am Internationalen  
Museumstag
Am Sonntag, 19. Mai, wird um 15.30 Uhr bei einer Führung mit 
Felicitas Vogel eine Erinnerung an die Freunde der Familien Gayler 
und Neske stattfinden.
Die ehemalige Klosterhofmeisterei des Pfullinger Klosters war im 
vergangenen Jahrhundert im Privatbesitz der Familie Gayler und 
beherbergte zu allen Zeiten nicht nur die große Familie, sondern 
auch zahlreiche Verwandte und Freunde der Familie, ab den Fünf-
ziger-Jahren auch den Verlag Günther und Brigitte Neskes.
„Die Arche“ wurde dieses Haus genannt - HAP Grieshaber, Otto 
Baum, Ernst und Gretha Jünger, Walter und Inge Jens, Ernst und 
Karola Bloch und viele andere waren kürzer oder länger Gäste 
der Familien Gayler und Neske, manche auch Schutz suchend in 
den Zeiten des Dritten Reichs. Die Veranstaltungen im Museums-
Sommer 2024 werden auf verschiedene Weise an diesen Kosmos 
Pfullinger Kloster erinnern.

 
FFH-Gebiete - Schutz von Lebensräumen und 
Arten in Europa und Pfullingen
Monatsinfo 
In regelmäßigen Abständen informieren wir in der 
Serie 'Monatsinfos' über verschiedenste Themen 
rund um Naturschutz in Pfullingen. Wie alle Tätig-
keiten in der NaturSchutzStiftung sind auch die 
Monatsinfos in ehrenamtlicher Arbeit entstanden.
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Was ist ein FFH-Gebiet? 
Die Verbreitung von Lebensräumen, Pflanzen und Tieren, aber auch 
ihre Gefährdung kennen keine politischen Grenzen. Nach dieser 
Leitidee wurde 1992, also vor über 30 Jahren beschlossen, das 
europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 aufzubauen. Dieses 
Netz umfasst die Gebiete der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, meist 
abgekürzt als FFH-Gebiete und der Vogelschutzrichtlinie, welche 
sich teils räumlich überlagern. Insgesamt bedecken sie 18,2 % der 
terrestrischen Fläche Europas. In Deutschland liegt der Anteil mit 
15,5 % Natura 2000-Gebieten bzw. 9,3 % FFH-Gebieten etwas 
unter dem Durchschnitt.
Schützenswertes Pfullingen 
In Pfullingen machen die FFH-Gebiete knapp 45 % der Gemar-
kungsfläche aus und schützen die durch extensive Bewirtschaf-
tung geprägte artenreiche Kulturlandschaft in ihrem Facetten-
reichtum. Darunter fallen die charakteristischen Streuobstwiesen, 
die artenreichen Kalkmagerrasen oder auch die schön blühenden 
Flachlandmähwiesen im Echaztal. Besonders ans Herz legen kann 
man an dieser Stelle einen Besuch des WasserErlebnispfads Echaz 
und des Pfads heimische Gehölze. Gegeben werden Informationen 
über die verschiedenen Lebensräume und ihre Entstehung durch 
historische Nutzungen.
Was wird geschützt? 
Lebensraumtypen 
Im Naturschutz ist der Erhalt bzw. die Wiederherstellung von be-
drohten oder sehr seltenen natürlichen Lebensräumen das zentrale 
Ziel. Arten benötigen spezielle Lebensräume, um beispielsweise zu 
nisten, zu blühen, Winterschlaf zu halten oder Pollen zu sammeln. 
Eine Aufgabe der FFH-Richtlinie besteht darin, diese Lebensräume 
in einem „günstigen Ausgangszustand“ zu bewahren oder diesen 
wiederherzustellen. Dass der Schutzstatus alleine nicht ausreicht, 
zeigen von der EU veröffentlichte Zahlen. Demnach befinden sich 
80 % der geschützten Lebensräume in einem schlechten Zustand. 
Verbesserung gelingt nur durch intensive und koordinierte Schutz-
bemühungen.
Arten 
Die Auswahl der FFH-Gebiete erfolgt nach naturschutz-fachlichen 
Kriterien, wozu neben den Lebensraumtypen auch die Arten zäh-
len. Dabei spielt nicht nur das alleinige Vorkommen eine Rolle, 
sondern auch, wie groß die Population ist, wie isoliert, welchen 
Wert das Gebiet im Hinblick auf die Erhaltung der betreffenden Art 
hat und wie es um die Wiederherstellungsmöglichkeiten wichtiger 
Lebensraumelemente für die entsprechende Art bestellt ist.
Blick nach Pfullingen 
Übersicht über verschiedene Lebensraumtypen und FFH-Arten 
in unserem Ort.
· Lebensraumtyp: Die Echazaue im Süden von Pfullingen ist ein 
wichtiger geschützter Naturraum.

 
· Lebensraumtyp: Kalkmagerrasen mit orchideenreichen Beständen 
finden sich auf der Wanne und dem Schönberg.

 
· Lebensraumtyp: Magere, feuchte bis trockene Flachlandmähwie-
sen bieten einen Lebensraum für viele Arten auf der Gemarkung 
Pfullingen.

 
· FFH-Art: Die Spanische Flagge lebt in Buchenwäldern mit kraut- 
und strauchreichen Auflichtungen sowie sonnigen Wegrändern 
entlang von Waldwegen und Lichtungen.

 
(Fotos: Pustal)
Termine
02.06.2024 
Frühjahrsspaziergang
11:00 Uhr an den Pfullinger Hallen
OGV Pfullingen

15.06.2024 
Botanisch- Ornithologische Abendwanderung
NABU Pfullingen

30.06.2024 
Tag der offenen Gartentür
bei Firma Mürdter Garten- und Landschaftsbau GmbH,
Gewand Mültlen 3 in Pfullingen
Bewirtung durch den OGV Pfullingen
11:00 bis 17:00 Uhr
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Stadtführung Pfullinger Sonntagstour am  
19. Mai 2024
Fest terminierte Stadtrundgänge an mehreren Sonntagen werden 
auch in diesem Jahr wieder von Geschichtsverein und Stadtver-
waltung Pfullingen angeboten. Die erste „Pfullinger Sonntagstour“ 
startet am 19. Mai, dem Internationalen Museumstag, mit Stadtar-
chivar Stefan Spiller um 13:30 Uhr am historischen Marktbrunnen 
in Pfullingens Neuer Mitte.

Postkartenabbildung (etwa von 1912) aus dem Pfullinger Stadtarchiv

Die kostenlose „Sonntagstour“ bietet einen bequemen Spaziergang 
für alle Generationen durch die Innenstadt mit Geschichte(n) aus 
alter und neuer Zeit. Die etwa eineinhalb Stunden dauernde Füh-
rung endet bei der Villa Laiblin, die mit ihrem steinernen Pavillon 
und Park auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der Aktivitäten des 
Geschichtsvereins steht und am Internationalen Museumstag von 
14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet sein wird.

 

 
Öffnungszeiten in den Pfingstferien
Die Stadtbücherei hat in den Pfingstferien regulär geöffnet, ledig-
lich am 31.05. und 01.06. ist sie geschlossen. In diesem Zeitraum 
sind keine Medien fällig.
Veranstaltungen in den Pfingstferien:
23.05.24 / 19:00 – 21:00 Uhr / Offener Spiele-Treff
24.05.24 / 09:30 – 10:00 Uhr / Sing`n`Play

 
Konzert mit Musik für Tasteninstrumente
Alle Liebhaber von Klaviermusik dürften am Donnerstag, den 16. 
Mai in der Aula der Schloss-Schule auf ihre Kosten kommen, wenn 
Schüler des Fachbereichs Tasteninstrumente der Städtischen Mu-
sikschule Werke verschiedener Epochen und Stile musizieren. Al-
lerdings ist noch nicht alles: denn auch Akkordeon und Keyboard 
zählen zur Gattung der Tasteninstrumente, folgerichtig werden 
auch diese mit Musik vertreten sein. Das Konzert beginnt um 19 
Uhr, der Eintritt ist frei.

 

 
Freie Plätze
EINZELVERANSTALTUNGEN
Literatur und Limo im Klostergarten kann leider am So, 
02.06.24 nicht stattfinden.
2A0107 Die Geschichte der Europäischen Union
Lassen Sie sich mit einem spannenden Vortrag über die verschie-
denen Veränderungen der Europäischen Union und deren Gründe 
aufklären.
Mo, 03.06.24, 19:30 – 21:00Uhr

Freie Plätze
2A3101-1 - 2A3103-1 Qi Gong am Vormittag und Abend
Di, 04.06.24, 10:15 – 11:30 + 19 - 20:30 Uhr ,8x
2A3122-1 Kundalini Yoga – Schnupperkurs
Di, 04.06.24, 17:30 – 18:45 Uhr, 4x
2A2713 Ich lerne zeichnen
Di, 04.06.24, 18:00 – 20:00 Uhr, 4x
2A3932 Vegetarische Gerichte
Wir werden das Gemüse aus unserer Region zu ausgefallenen Ge-
richten verwenden.
Mi, 05.06.24, 18:00 – 22:00 Uhr
2A8271 Art for kids: Alles blau – Shibori-Batik für Kinder
Sa, 08.06.24, 10:00 – 12:30 Uhr
2A2716 Alles blau – Shibori-Batik-Workshop für Erwachsene
Sa, 08.06.24, 14:00 – 17:00 Uhr
Anmeldungen gehen am Einfachsten über www.vhs-pfullingen.de 
oder Tel. 07121/99230.
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Termine Mai: Lesungen und Führungen
So 19.05. Internationaler Museumstag 
14:00 Uhr Öffnung Villa Laiblin
14:15 Uhr Autorinnen lesen ihre Geschichten aus Schreibwettbe-
werb "Der Pavillon im Laiblinspark" 
Ilse Petrin: Odysse im Pavillon, Susanne Blackman: Der erste Kuss 
Moderation Prof. Waltraud Pustal
Mo 20.05. Dt. Mühlentag (Pfingstmontag)
10:00 – 17:00 Uhr Lfd. Vorführg. in Baumann"scher Mühle mit Mar-
tin Fink
10:30 Uhr Treff vor Mühle Josefstr. 5/2
Führung Mühlen- und Industriegeschichte. Geheimnisse lüften: 
Was uns die einstigen Mühlenstandorte verraten
Auf Wassererlebnispfad Echaz mit Prof. Waltraud Pustal
Sa 25.05. NSG Hochwiesen/Pfullinger Berg
10:00 Uhr Treff Parkpl.

 
Hummel-Ragwurz WP

 Literarischer Spaziergang durch die Orchideenwiesen
mit Prof. Waltraud Pustal

 

 
Save the date - Frühjahrsspazierung am  
Sonntag 02. Juni 2024
Wir laufen eine entspannte Runde durch Obstwiesen und über 
den Floriansberg mit schönem Weitblick bis nach Kappishäusern 
mit anschließender Einkehr in die Besenwirtschaft „Am Brünnele“. 
Alle Mitglieder und Freunde des OGV sowie Gäste sind herzlich 
willkommen!
Wir treffen uns um 11:00 Uhr an den Pfullinger Hallen und bilden 
Fahrgemeinschaften.
Anmeldungen an kontakt@ogv-pfullingen.de oder Martin Weis-
schuh 07121/79173.

 

 
Deutscher Mühlentag
Montag, 20. Mai - Baumann'sche Mühle 10:00 bis 17:00 Uhr
Die Ortsgruppe Pfullingen bewirtet am Deutschen Mühlentag in der 
Baumann´schen Mühle mit Maultaschen sowie Kaffee und Kuchen.

Spieleabend in der Mühlenstube
Freitag, 24. 05. 19:00 Uhr in der Baumann´schen Mühle
Einen ganzen Abend lang Zeit, um nach Herzenslust verschiedene 
Brett-, Karten-, Würfel-, Denk- und Quiz-Spiele zu spielen oder zu 
erlernen. Lasst euch in netter Gesellschaft zu einem geselligen, 
gemütlichen Abend einladen – Gäste sind immer willkommen. Für 
Snacks und Getränke ist gesorgt.

Schönbergbande: Rund um den Georgenberg
Sonntag, 26. Mai - Treffpunkt 14.00 am Spielplatz Tannenwald 
Die Familiengruppe der OG Pfullingen lädt zu einer Wanderung 
"rund um den Georgenberg" ein. Wir besteigen dann den Gipfel 
um die Aussicht zu geniessen. Die Strecke ist 7 km lang und nicht 
kinderwagentauglich. Bitte festes Schuhwerk und Vesper mit-
bringen. Zum Abschluss wollen wir am Spielplatz noch Würstchen 
grillen oder ein Vesper geniessen. Bitte Getränke und Verpflegung 
selbst mitbringen. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. 
Anmeldung bei: Walli Hipp, e-mail: ma.hipp@t-online.de oder Tel. 
01738737589 oder bei Ingrid Manz, e-mail: ingrid-manz@web.de 
oder Tel. 01713817702

 
Volksliedersingen
Donnerstag, 23. Mai. – Volksliedersingen in der Mühlenstube
Es werden Fahrten-, Wander-, Volks-, Liebes- und Seemannslieder 
gesungen. Instrumentale Begleitung durch Herbert Stöhr, Walter 
Walliser und Peter Schwach. Leitung Gerhard Stolz. Alle Wander-
freunde sind eingeladen, Gäste immer willkommen ! 

 

 
Vorschau auf die kommenden Spiele
Verbandsliga Württemberg
24. Spieltag: Sa., 18.05., 15.30 Uhr 
Türkspor Neckarsulm - VfL
Sportanlage Pichterich Neckarsulm

 
Eine schwere Aufgabe erwartet Armin Humic und sein Team beim 
Tabellendritten. Foto: T. Schyska
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Junioren-Verbandsstaffeln
Do., 16.05., 19.00 Uhr 
SSV Ulm 1846 II - VfL U17
Am Pfingstwochenende sind unsere aktiven Kreisligateams und 
die Mannschaften der Junioren-Verbandsstaffeln spielfrei.

 
Vorschau auf das Wochenende

 
Für die Drittligamänner des VfL Pfullingen steht am Samstag das 
letzte Heimspiel der Saison an. (Bild: Axel Grundler)

Samstag, 18.05.2024
20 Uhr M1 - SV Salamander Kornwestheim
 Hinweis: Im Anschluss an das Spiel werden die Abgänge verab-
schiedet. Tickets gibt es im Online-VVK oder an der Abendkasse. 
Weitere Informationen unter handball-pfullingen.de...

 

 
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag, 8.30 - 11.30 
Café Central
Mittwoch 22.05. 14.30-17.00  
 Sprachcafé Friedenskirche
Mittwoch, 22.05.15.00-18.00 Uhr
Bücherstube Badstr.3 
Mittwoch, 22.05. 17:00 – 19:00 Uhr
Freitag, 24.05. 9:00 – 11:30 Uhr
Connect4All, Smartphone-Kurs 
Mittwoch, 22.05.. 9.30-11.00 Uhr
(nur nach vorheriger Anmeldung)
offene Handarbeitsgruppe
 Mittwoch,22.05. 15.00-17.00 Uhr
Fahrradwerkstatt (für Bedürftige) Robert-Bosch-Straße 5
Ferien
Pflegeberatung des LRA Reutlingen 
Donnerstag, 23.05. 
13:30 - 15 Uhr
Bitte anmelden 
bei: Frau Margare-
tha Bross, Tel. 
07121/480-4030
Ausstellung
Fotografien von 
Rainer Hanko: 
real:surreal:genial

 
FestFabrik Pfullingen e.V. präsentiert:  
Summer Rock am Marktplatz
Wir liefern euch am 15.06. einen heißen Rockabend, der die Neue 
Mitte zum Beben bringt. Als Vorband heizt euch "Hit the Five" or-
dentlich ein, gefolgt von der gefeierten Steampunk-Rock"n"Roll-
Band "Jester"s Tale". Eintritt frei! Ihr könnt auch vor Ort die Tickets 
für unser Herbstfest zum Vorverkaufspreis ergattern. Diesen Frei-
tag, 17.05, gibt es bei uns im Festfabrikle Happy Hour von 19-21 
Uhr, diesmal sind nicht nur die Mixgetränke für 4,50€ günstiger, 
sondern auch Bier/Biermix für 2,50€. Wir freuen uns auf euch.  

 

 
Frühlingsfest 2024 und 2. Tübinger Kulturen Cup 2024
Sie sind herzlich eingeladen, unser Frühlingsfest und Fußballtur-
nier zu erleben. In vier verschiedenen Altersgruppen können sich 
Jung und Alt in einem fairen Umfeld messen und um die begehrten 
Pokale spielen. Genießen Sie einen Tag voller Spaß, Sport und Le-
ckereien für die ganze Familie.
Anmelde Möglichkeit über: r.albayrak@forumkultur-reutlingen.de
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Was uns Blumen erzählen
Die Landschaftsarchitektin Prof. Waltraud Pustal lädt gemeinsam 
mit der Stiftung Zeit für Menschen zu einem literarischen Spazier-
gang durch die Orchideenwiesen am Pfullinger Berg ein.
Der Spaziergang mit wunderschönen Einblicken in die Blumenwelt, 
begleitet von literarischen Texten zur Landschaft und Blumenge-
dichten öffnet Augen, Geist und Herz.
Der Spaziergang findet am Samstag, den 25. Mai statt. Treffpunkt 
ist um 10.00 Uhr am Parkplatz Gielsberg/Pfullinger Berg.
Die Besucherinnen und Besucher erhalten ein hübsches Handout 
zu den verschiedenen Orchideen die in diesem Naturschutzgebiet 
Hochwiesen blühen. Anschließend ist geplant, an der Nebelhöhle 
Mittagessen zu gehen.

 

 
Sa, 18.5., 16.30 Uhr, Yoga und Meditation n, Kutschersaal, Info: 
rosiboelk@gmx.de
Sa, 25.5., 15 Uhr, Traditionelle + neue Kreistänze, " Himmel 
und Erde", Kutschersaal, Info: heide.goedecke@t-online.de
Mittagstisch, Mo-Fr 11.45-13 Uhr, So, 11.45 Uhr-12.30 Uhr, Saal 
im UG, Anmeldung tel bis 9.30 Uhr Tel: 97 34 17

 

 
Freitag, 17. Mai 
10.15 Uhr Gottesdienst für kleine Kinder mit ihren Angehörigen im 
Chorraum der Martinskirche (Kuhlmann, Thiel)
Samstag, 18. Mai 
15.00 Uhr Samstag-Treff in der Magdalenenkirche. Heute wird ein 
Erdbeerfest gefeiert.
Sonntag, 19. Mai 
9.30 Uhr Gottesdienst Martinskirche (Schaible) mit Abendmahl
11.00 Uhr Pfingstsonntags-Gottesdienst in der Magdalenenkirche 
(Schaible) mit Abendmahl und mit dem Chor der Magdalenenkirche
Montag, 20. Mai 
Am Montag, 20. Mai lädt der Ökumenische Arbeitskreis (ACK 
Pfullingen) um 10.00 Uhr zum ökumenischen Pfingstmontags-
Gottesdienst in die Friedenskirche ein. Pfingsten ist das Fest des 
Heiligen Geistes, der Kraft Gottes, die den Glauben weckt, Men-
schen unterschiedlicher Traditionen und religiöser Prägungen zu-
sammenbringt und in Bewegung versetzt. Im gemeinsamen Feiern 
des Geschenks des Glaubens soll diese grenzüberschreitende Kraft 
des Heiligen Geistes spürbar werden. In ökumenischer Verbunden-
heit wird ein gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert, 
der von einem Team mit Pastor Michael Roth und Pfarrerin Ulrike 
Kuhlmann geleitet wird. Der Gottesdienst wird musikalisch mit 
Gesängen aus Taizé sowie Pfingstliedern gestaltet und von einer 
Musikgruppe begleitet.
Dienstag, 21. Mai 
14.30 Uhr Seniorenkreis Fröhliche Begegnung in der Thomaskir-
che. Herzliche Einladung an Seniorinnen und Senioren und Inter-
essierte zur Fröhlichen Begegnung. Zu Beginn hält Pfarrerin Ulrike 
Kuhlmann einen kurzen geistlichen Impuls, danach ist Gelegenheit 
bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns 
auf "Klassische Trios für Holzblasinstrumente und Klavier". Gab-
riel Rosenkranz (Klarinette), Reinhard Ziegler (Fagott) und Gerulf 
Mertens (Klavier) spielen Werke von Carl Philipp Emanuel Bach und 
Conradin Kreutzer. Das Team der Fröhlichen Begegnung freut sich 
auf Ihr Kommen!

Vorschau
Abschied Magdalenenkirche: Der Abschied von der bisherigen 
Nutzung der Magdalenenkirche rückt nun in greifbare Nähe. Am 9. 
Juni wollen wir diesen ab 10 Uhr mit einem Abschiedsgottesdienst 
in der Magdalenenkirche begehen. Anschließend laden wir herzlich 
zu unserem diesjährigen Gemeindefest rund um die Magdalenen-
kirche ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

 
Donnerstag, 16.05.2024 
15:30 Uhr Eucharistiefeier - Haus am Laiblinspark
16:00 Uhr Eucharistiefeier - Haus am Laiblinspark
20:00 Uhr Ökumenischer Arbeitskreis - Friedenskirche Pfullingen
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Freitag, 17.05.2024 
19:00 Uhr Probe Kirchenchor - Gemeindehaus Hl. Bruder Konrad
Pfingstsonntag, 19.05.2024 
09:00 Uhr Eucharistiefeier, anschl. Kirchencafé - Hl. Bruder Konrad
10:00 Uhr Rosenkranzgebet im Marienmonat Mai - St. Wolfgang
10:30 Uhr Eucharistiefeier - St. Wolfgang
Pfingstmontag, 20.05.2024
10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit Elementen aus Taizé 
- Friedenskirche Pfullingen
Mittwoch, 22.05.2024 
18:00 Uhr Rosenkranzgebet im Marienmonat Mai - St. Wolfgang
Kein Gottesdienst in St. Wolfgang
Freitag, 24.05.2024 
19:00 Uhr Probe Kirchenchor - Gemeindehaus Hl. Bruder Konrad

Vorschau: Fronleichnam am Donnerstag, 30. Mai
Im Wolfgang-Jubiläumsjahr 2024 möchten wir mit unserer Prozessi-
on am Fronleichnamstag, 30.05.2024, sowohl unsere Stadt, unsere 
Kirchengemeinde als auch die Kirchen der Ökumene verbinden. Wir 
starten um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Pfullingen zwischen Rat-
haus und evangelischer Martinskirche, in deren Vorgängerkirche 
der hl. Wolfgang im Jahr 924 getauft wurde (1. Station).
Anschließend machen wir uns auf den Weg zur Wolfgang straße. 
Unsere zweite Station mit den Lesungen des Wortgottesdienstes 
wird bei der dortigen ev.-meth. Friedenskirche sein.
Danach geht es weiter zur Feier der Eucharistie mit sakramentalem 
Segen auf dem Kirchplatz unserer Kirche St. Wolfgang (3. Station). 
Hier wird auch der Blumenteppich auf den hl. Wolfgang ausgerich-
tet sein.
Musikalisch begleitet werden wir von unseren diesjährigen Erst-
kommunionkindern und der Stadtkapelle des Musikvereins Pfullin-
gen.
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir herzlich ein zu Grill-
wurst und Getränken auf dem Kirchplatz!

 
Freitag, 17. Mai
12 Uhr Iss mit: Jeden Freitag 12 - 14 Uhr (nicht in den Ferien) Iss 
Mit - Miteinander essen.
Anmeldung bei peer-troeder@web.de. Um Spenden wird 
gebeten.Sonntag, 19. Mai
10 Uhr Regio-Gottesdienst (Klaiber) im Grünen mit Posaunenchor 
auf der Wiese hinter dem Jakob-Albrecht-Haus

 

Freitag, 24. Mai
12 Uhr Iss mit: Jeden Freitag 12 - 14 Uhr (nicht in den Ferien) Iss 
Mit - Miteinander essen.
Anmeldung bei peer-troeder@web.de. Um Spenden wird gebeten.
Sonntag, 26. Mai
18 Uhr Gottesdienst (Roth), Versöhnungskirche Pfullingen

 
Sonntag, 19.05. 
11.00 Uhr Gottesdienst "Mitten im Leben", (Gerhard Beuerle), 
11.15 Uhr Livestream: www.apis-pfullingen.de, wo es 1 Woche 
lang abrufbar ist.

 Marktstr. 29

So, 19.05.2024
10:00 h Gottesdienst, Kindergottesdienst, Livestream on demand
Mi, 22.05.2024
19:30 h Gemeindegebet
Weitere Informationen gerne unter www.efg-pfullingen.de und an 
unserem Monitor-Display Marktstr. 29

 
Sonntag, 19. Mai
10. 30 Uhr Pfingstgottesdienst, parallel Kindergottesdienst
- bei trockenem Wetter im Hof der Schloss-Schule
Bitte Sitzgelegenheit mitbringen!
- bei Regen im Christlichen Zentrum Reutlingen, Seestr. 6-8.
Die aktuelle Info zum Ort findet sich auch auf unserer Homepage 
www.cz-pfullingen.de.
Mittwoch, 22. Mai und Donnerstag, 23. Mai
20.00 Uhr Kleingruppentreffen nach Absprache

 
Sonntag, 19. Mai - Pfingstsonntag
10.00 Uhr Übertragungsgottesdienst aus Luzern mit Stammapos-
tel Schneider in Pfullingen
Mittwoch, 22. Mai
20.00 Uhr Gottesdienst mit Bezirksevangelist Wagner in Pfullingen
Zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen sind Sie herzlich 
eingeladen.
Weitere Informationen und Termine finden Sie auf der Homepage 
unserer Kirchengemeinde unter https://www.nak-reutlingen.de/
pfullingen

– Ende des redaktionellen Teiles –


